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tragenen Aufgabe, daß diejenigen ungleich behandelt werden müssen, die sich in un-

gleicher Lage befinden. Deshalb ist den oben für schuldig Erklärten die Strafe von

25 Jahren Aufenthaltsbeschränkung aufzuerlegen, wobei infolge der Ausnahmestellung
des Falles die Unfähigkeit (inhabilitaci6n), welche die Aufenthaltsbeschränkung bewirkt,
als unbeschränkt und dauernd zu gelten hat.

Sobald dieser Vorschlag von den souveränen Verfassunggebenden Cortes gutgeheißen
und darauf durch die Regierung der Republik bekanntgemacht worden ist, soll er gedruckt
und an allen Rathäusern Spaniens angeschlagen, öffentlich in allen Dienststellen durch
die Vorgesetzten der nachgeordneten Behörden verlesen, in die Zeitungen eingerückt
und in seiner Bedeutung in den öffentlichen Schulen Spaniens erläutert werden.

Palast der Cortes, den 8. März 1932.
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VII. das unerlaubte Halten von Feuerwaffen oder von verbotenen

Explosivstoffen;
-

VIII. die vorübergehende öder dauernde Stillegung von Gewerben
oder Arbeiten jeder Art ohne hinreichende Rechtfertigung;

Ix. Streiks, die nicht 8 Tage zum voraus angekündigt worden sind,
es sei denn, daß eine andere Frist durch das Sondergesetz festgesetzt ist;
solche, die aus Beweggründen ohne Bezug auf die Arbeitsbedingungen
erklärt worden sind; und solche, die sich nicht einem Schieds-, und

VergleiChsverfahren unterwerfen;
x. die -ungerechtfertigte Veränderung der Warenpreise;
xi. der Mangel -an Eifer und die Nachlässigkeit der öffentlichen

Beamten in der Verrichtung ihrer Dienste.
Art. &apos;21. Die eigentlichen Täter (autores materiales) oder die An-

stifter, Von Handlungen, die in die Nummern I-X des vorhergehenden
Artikels einbegriffen sind, können in ihrem Aufenthalt beschränkt oder
des Landes verwiesen 3) werden, für einen Zeitraum&quot; der nicht größer
ist als die Geltungsdauer dieses Gesetzes, oder in Geldstrafe bis zum

Höchstbetrage von io ooo Peseten genommen werden, wobei je, nach
den Fällen die zur Ausführung benutzten Hilfsmittel beschlagnahmt
oder zeitweilig zurückgehalten werden. Die Täter von in Nummer XI

einbegriffenen Handlungen werden zeitweilig ihres Amtes enthoben oder
aus ihm entlassen oder in ihren betreffenden Dienstalterslisten zurück-
datiert.

Wenn einer Einzelperson eine der in diesem Gesetz vorgesehenen
Strafen auferlegt wird, kann der Beteiligte innerhalb von 24 Stunden
beim Minister des Innern dagegen Beschwerde erheben,

Wenn es sich um eine Strafe handelt, die einer Kollektivperson auf-

erlegt ist, kann sie innerhalb von&gt; 5 Tagen dagegen beim Ministerrat
Beschwerde erheben.

Ayt- 3.
-

Der Minister des Innern ist befugt:
i. Versammlungen und öffentliche Kundgebungen politischen,

religiösen und sozialen Charakters aufzuheben, wenn nach den Um-

ständen ihrer Einberufung zu vermuten ist, daß ihre Abhaltung den

öffentlichen Frieden stören könnte;
II. Stellen (centros) oder Vereine zu schließen, die als aufreizend

zur Vollführung der in, Artikel i dieses Gesetzes einbegriffenen Hand-

lungen erachtet werden,
III. bei jeder der im Vereinsgesetz bezeichneten Gemeinschaften

(entidades) das Rechnungswesen zu prüfen und die Herkunft und Ver-.
teilun ihres Vermögens zu untersuchen und9

Iv. die Sicherstellung jeder Art von Waffen oder Explosivstoffen
zu verfügen, selbst wenn sie erlaubterweise gehalten werden.

Art. 4. Der Minister des Innern wird mit der Anwendung dieses
Gesetzes beauftragt.

Zu seiner Anwendung kann er Sonderbeauftragfe, deren Zuständig-
keit sich auf zwei oder mehr Provinzen erstreckt, ernennen.

3) Vgl. Art. 42, Abs. 7 der Verfassung oben S. 391-
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Wenn die Verfassunggebenden Cortes bei ihrer Auflösung die Rati-

fikation dieses Gesetzes nicht beschlossen haben, gilt es als aufgehoben 4).
Art.,5. Die in den vorhergehenden Artikeln geregelten Regierungs-

maßnahmen sind kein Hindernis für die Anwendung von Strafen, die
in den Strafgesetzen- festgesetzt sind.

Art. 6. Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in

.der Gaceta de Madrid in Kraft.
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